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ndl/, lUde ./" ftnl 

Prisenhof ilamburg, 

Hamburg 
- - - - - - - - -• • • • • • • • • • 

Ob er.landesgeri chtsgebäude. 

:PliH/E. 276/1941. 
Betr.: norw. :o'8.1fanglllutt0rsclliff "ale ':/egger". 

C}emeinsRm mit Herren Dres. Schön und Pf1üeer 

wird fo1genJes vorGetragen: 

I. 

lUchtig ist, dass. das norwegische ,i!;:l,li'ang­

nutterschiff "OIe ',Vegger" in. der Antarktis am 14 .. Januar 

von deutschen deestreitkräften aufgebracht und in einen 

Hafen des deutschen ~achtbereichs gebracht ist. ' 

11. 

Der Heichskommissar begründet seinen Antrag 

.. . damit, dass die Deut~-)che Heichsregierung keine Bestimmung 

c]e.rüber erlnf380n h~:1.be, 118.8B clB,fj l)rtf.~enrecht GeGon IJorwoc.;en 

nicht wohr UU'3~uii.bon Goi. lJisfH3 I~Gstinlt1unJ)' sei abor 118,ch 
v . -1 ~rt~ 3 PO. notwendig. De~ ist Gnt~eßen~uhalten, daus auch 

bei BeGinn !li3r lwrv.'e~en-l~ktioD die HoichsroGierun~ keine Ver­

ordnung orlusDon hat, nach \;"olcher' die IJrisenordnung aU2h 

e;ezon nor1.":e~en" .::..n".'.'ell(lunG finden sollte. Daher bestRD(l ::l180 

k ein 8 Ver;ln 1:J G S U DL f i.i r r1 i 8 j, Gi ch s r 0 C i 0 r ung , zu be 8 ti T:! rn an J 

dass d~8 Prisenrecht nicht mehr anzuwenden Boi. 

111. 

I~S ist richtiG' d:1SS dUB Viulf8.ngmutterschiff 

"OIe ~·.'egger" zur ll'ührung der norwer~:ischen F1a;~p-e berecht1.p't 
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war. Jedoch ist der Schluss, welchen der Raichskommissar 

beim Prisenhof aus dieser Tatsache zieht, unrichtig. 

Zwischen dem Deutschen Heich und NorweGen 

Kriecszustand geherrscht. Die Richtigkeit 

tung ergibt 8ich aus folgenden TatsBchan: 

hat niems.ls ,ein 
I 

dieser Behaup-

Die deutschen Truppen sind nicht in feind-

seliger Absicht ln Norwegen einmarschiert, sondern In ---., .... _ ..... ~ ... _.- ... ",-,.- . 

dem ~emorand~m, welches der Deutsche Gesandte in Oalo 
I .... ~"' •... "'~ .~.".-P " . 

am 9. April 1940 überreichte, wurde erkltirt, dass die . _ . ..,.-.- .... 

deutsche heichsregierung geuisse militärische Operationen 

anGefs.n~en hube, welche zur Besatzung von strategisch 

\'I i ch tigen i.Junkt en auf dem norV/egi schen ;:3taa tageb iet führen 

sollten. ~eiter heisst es im Memorandum: 

"Die deutf:lche ~~e~ierunc übernimmt während dieses Krieges 
(d.h. eGc en ~ngland) den Jchutz des Königsreichs Nor­
TIeeen. ~i8 ist entschlossen, von jetzt ab mit ihren 
Liacht!:1i tteln :len Frieden im I;lorden gegen jeden englisch­
frBnz~8isch8n ~ncriff zu schützen und diesen Frieden 
end G i) 1 t i g ;3 U <3 i 811 ern. Die d eilt s c h e n T ru 11 11 e n b e t r e t e u' 
deshdlb den nortlo~"i3chen Boden nicht in feindlicher '-" , 

'bOI'c11 t" ..~:> .... 

Da'3 j',:e1":1O r:1l'l d um cl 0 r lleu t J chen he ich s r (~~i e rilng en thi el t Nl:tÜt± 

lei E._._q~_t imB. t um . i TI dem ~) i nn e , da ss he i Ni eh t-J!.nnahme de s 

:·.~e-1.110randu':!8 ~:orr!o~en dor ICrie:3 erklärt \\'urJe. Am l,~i ttag 

des 9. ~q)ril erl:lärte der 1eut~~cha Gel3antlte der non;18t;ischen ------~ --_ ....... _--.. _-~---- .. - .. -- "-.-.~.-." '~"''''''---''''-'----''-' ------._---------- ---~-----~ 
PreSGe ce:onUber, er Diederhole, dass Deut8chland mit soi---_._._-_._-"'--- -.-_ .. 

nen .,~3.!3SreGe~n nieht die .\bsicht habe, die terri to:ciale 

Inte~ri tjt UlLcl 1-'oli tische Jl1dblüi:nt:;igkei t des :~öl1igreiehs 

T'JorrI8t;en 8.n~ut~Gten und ~\.':.1.r r.'eaar j8ti~t ndlch in ;'3ul:unft. 
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9. April wird gesagt, dass die ~assregeln, welche ergrif­

fen seien, in vollem Umfange das Destehen des Königreichs 

• Norwe~en sichern und respektieren und seine ITehrm~cht, die 

Freiheit des norwe~ischen Volkes und die künftiGe Unub-

l~;-lnßibkeit des IJandes aufl'ocht erhalten. Zu dem Zeitpunkt, 

als der Befehlsl~u3.ber der deub3chen Truppen diese l)rokla.­

~ation veröffontlichte, ~urde schon 12 Stunden Gekämpft. 
_.~-~- ~ .... ~"'~"'-~"",.' -- " ........... ,.~ ..... ""'-'~' ...... \ 

Diedoutschen Behörden haben also die Tatsache, dass die 

norwe.:..:iscbon (l'rupJ?on ;:irterstand leiüteten, nicht ~um An-

18ss ~e:nom!!.lon, der norweSischon He::;ierunß den Krieg zu er­

klären. ~"oll te das Deut:Jche Hoich für Jen Fall, dcu;3s die 

norweGische 1,eClsrung das 11;~emorar1l1um ablehnte, den lCrie6s­

zustand mi t iJor\'/e~en, 80 hätte es auf Grund des l:..bkommens 

tiber den Beßinn der Foind8eli~keiten vom 18. Oktober 1907, 

~~rt. 1, einer vorause;ehendon un~weid8utiGen Benachrichtigun 
-----------_. ----------------

bedurft, llie enb-iedor die }'o.cm einer mit CrrUnden versehe-

nen i~rillet:s(Jrkl;.LrunG odor the eines VI timatums riii t beding­

ter l~riAiSsln'l:l~i.:tunG h8blHl Lluuste. Dieses ,"~bkommen ist 

8 0 ':.:0 h 1 v () 1: 1) 0 nt :j eh u n 1 \ (3 ich lJ.ls au c h l~ 0 r w e C 0 n rat i f i :0 i e r t • 

.. Glln ':io :_·;:ic:;::,)[(3~io{:l)J~, t:r:Ot,:,tlOlJ das Ultimatum nicht 8.n-

erkl~lrt hut, so ist dies offonb!-3.r aus tlem (J.runcie nicht 

G r f 0 1 g t, -\',; eil die ~) e u t 8 ehe ,[ L 8 i c 11 s r e Gi er ung cl i e .::.. n s i c 11 t 

vertr'3.t, (L~fLJ dle nicht eeGGn l:orwecen l(rieg führte, son­

der n 1 e d i.? 1 ich c1 i e E e s G t z u n:~' . ~ um ;~ c 11 u t z d 8 r Heu t ra 1 i t;i t ~ ~ 

vornahrrl, d.l;. Ur} der en;.;lisehGn rGsot~ung zuvorL:iukommen. 

j)1e .:.loi.::hsreil'ieruni' hut \'loni,cuJ'stens in den v u ~ 

e :r.;~~~2~ ___ ~~'=:~:; ~l 118, eh J; 8.3 d t !, l:' :10 J< 0 1'1.', o~ ens d on ~) t :.:lnd LI un}:t ver-

trl:3ten, d:.Ul:-.J kein J,.rlLl"::S:~U8t:'i.l1c1 :J.uugebroehon sei; denn r}(3r 
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Deutsche Gesandte· in Oelo hut in der Zeit zwischen dem 

9. U!1L1 1<1· • .;.j;ril vGrl~chie(1ene V8r~1~_~ndlunßun mi t de:n nor-
,. '" " ......... _ ..... ," ........ _ .... _ ..... __ ... ~ ............... -

• wec;is0hAll i~önis :iGführt, ob\~ohl die mili türischen Opera-

1 .. 
tionen '..ei t.orginGen. ':iuch ',Hl.l'den [lern norwegischen Gesandten 

in Berlin Ji8 ~dsse nicht zULestellt. Dieses Verhalten 
_"_~"H_"" '."'.'- " ,_ .............. ~_, ....... 

der i(oi chs T 8 Gi r~r ung ~~ eiet, d9..s S si e ihre mi 1 i tä·.ci s chen 

0Verationen nicht als krie~eriGche Handlungen ansah; denn 

sonst \':j.ren derartice Vl:nhandlunCen mit dem Staatsüberhaul,)t 

des feindlichen 1unJes nach völkerrechtlichen GrundsUtzen 

nicht mÖGlich ~e\ie8en. ~~uch kann der Ge8andte eines Lan­

des, mit volchem dor Kriegszustand besteht, nicht weiter 

seine Funktionen ausUben. 

Völkerrechtlich bedeutet nicht jede bevaff-------,._--
.... -- .. -- .-' •.. , 

zustanc1. ~:;~) ist nO'ch heute umstri tten, ob die bewaffnete ----........ _. 

Intervention Jdpans in China als Krieg 1m völk~rrecht-
-~- ".- --.". -"'~'- ----_. __ ._ ..... ------

lichen jinne anzui3ehen ist. Jl.uch die Vereinigten dtaaten 

von Norduo8rika haben im Laufe dieses Jahrhunderts wieder­

holt bei vorscbieJeuon Jtaaton Aittelamerikas militijrisch 

interveniert, ohne clu:JS oin l~rieGs8uubruch anGenommen ist. 

::)c111ie8s1ic11 UEÜ noch ~uf ,1ie militärischen ba8sn'lhr1ou ffhai 
______ .. _._~ ... __ ...... ··""-_ ..... ·._4 .... _ ..... ~ ___ .......... '. _ '.' . ~ .. '_'-"_'-' __ '_' .. 

lands in fr8nz. Inc1o-China hin:';Guiesen. J1uch hier haben 

l:ärnpfe ut8.tt~eful1den) ohne dass die beteiligten 0taaten 

Frankreich und ~hdilqnd di83e militirischen Operationen 

als l~ries :~n~8Gehen h:J.ben. 
,.) ., d 
1: 0 Z e 1 c 11 ne n i8t a~ch, dass in den deutschen 

~ehrmachtsbGricht8ll libor die Kämpfe in l:orwe~en stets das 

\l: or t "i~rieß" verniedClil ißt. iis \vurde 'stets von mili tärischar; 
---"""" .. - _ .. , 

Orerationen ~8sV[ochen, ~elchG don ~wGck hlitten, lluhe und 
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Ordnung in Norwegen herbeizuführen. Die von den deutschm 

Trullllen besetzten ~ebi8te wurden als befriedete Gebiete 

bezeichnet. 

Auch von Jen amtlichen Stellen wurde immer 

wieder betont, das~ die deutschen Tru~pen in friedlicher 

Absicht Norwe~en besetzt hdtten. Bs wird verwiesen auf 

die li~i tteilung des "11amburc:er Fremdenblattes" vom 1:3. Janu-
". ,-, ..... " •• ,_ .... k ..... ' ••• , ... ':.. ,.. ........... .... _.r .. · ___ . ... "...... ~ 

ar 1941, in welcher ein Artikel des Reichskommissars Ter-
......... -"" ..... __ .... _ •• '- ................. ~\ ..... r- ... - _." _ •. _. bov'e'n au8·~~u6sr{ei8e wiedergegeben Hird. Dort heisst es, 

dass uie deutschen Truppen den norh'egischen Boden nicht 

in feindlicher Gesinnung betreton hätten. An die~'r--grund­

~ätzlichen Einstellung habe sich bis heute nichts geändert. 

Deutschl9.nd fühle sich in Nornegen nicht als ~ieger; es 

sei violnehr seinem Ziel treu geblieben, sich im ~ege der 

freundschaftlichen Verst~ndigung mit dem norwegischen 

Volk ~useinand8rzuset~8n und ~u einer Verstlind{gung mit 

ihm zu gelqn~en. :~hnliche Ausführungen machte der Oberre­

gierUllt;Srat im LeichsI'1inisterium des Inneren Dr e Holf 8chie­

<lermair in der ";ei tung "lJ8utsql~e_.Ll9nEi~~h_~.f..~_~_l1]-_}i<?E~Y.g_g.~.n." _ .... -
Deze!rrber 1940 • .cort hoisf3t AS wörtlich: 
.-' ...... _~-'- - -

"1';s muss aY] folGende :':orte des deutochen l.iemorundums 
V0111 0. ""l\ril erinnert werJen: 
"Die llc;ltscllen '~lruJ!J:len betreten den norweGischen Boden 
nicht in feilltllicher Jesinllung". DieGe grundsätzliche 
~inetellun~ h~t sich nicht ceändert, wenngleich das 
'lerhdlten der l,e':ierun:" ·;y~'·a8.rt1svold die deutsche 1...1 ~.,........, 

':.el1rE'3cht b(j~:[;:nntlich :.Ju ~:a!!lpfh!1ndlunGen be~wungen 
hat. Deut~~chLlnc1 fülllt :3ich in l'Jorweben nicht uls 
:JieL:or, es i~~t violrJ8hr seinel:1 ~iele treu GGblieben, 
sich im .. e:..;!; der freundschaftlichen Verständie,;ung 
mit d e tr1 11 0 TI.' ~J . i ~J C ]] G n '/0 1 ~ ~ 8 :1 U G () i n~:n (1 erz u set ~ e nun d 

'-' 

zu eineT ?,Ut3:3. 1nmenarbei t :~u Gel~{n6en." 
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~,'ichtig sind 8.uch die ~ülsführungen von Prof. 
"~ .. --~.- ... ' ....... 

Dr. Noack in der :!.ei b:~chrift "Deutsches Hecht" 1941 ::iei te 3 
'-._-_ ........... -.~._-_._-

11 Das Deutscllo Eriegsrecht". Dort heisst es wörtlich: 

"norwezen und seine ßevölkeruns werden grundsätzlich 
als neutrale ~acht an~esehen." 

AllerJing8 enthält dar Erlass des Führers 

über die liusii.bung der Heßierungsbefugnisse in Norwe6 en 

vom 24. April 1940 eine Präambel, worin es heisst, dass 
------.,.., .. ___ "" __ ............ .JI 

die Hegierunc;::; l'Jygaardsvold durch ihr Verhalten smwie 

durch die mili tärischen Ks.m]!fhandlungen den ..Kr.iQ~~,~~.l:l~,~.and 

geschaffen habe. Auch darin kann aber keine Krie<..:serklä-
.• ,. • -" ••••• ,~, Jo -_ .• _ .. - ..... ""'1:-''-'' -~ .... ",- ........ ~-•• ...-.- ... -,. - .. 

ru:n~ erhlickt \'larden,. ~~8 ist b8:.3aichnend, daGs in den 

~rkLiru1l0oYl c1ar (leut~chen Ije~lörc1en stots :.3i.dschon der 

:lC):'·iorut1."· ~\IY.":1~'trI18volc1 einerseits und dem norwe,,<ischen ... '-..J V -...J _ 

.. _ ... "'~'" . --. , ' . I' 
\ I , 
, - " ,I ii,·\\q.,~ 1,\, '" 1\' \\--

I '" <0 ,.", ~., •• ~) I \ " .. ' ' • . • I '. 

\ " 

"~\:I'I \~" l\~;lt 

obi[;8n :~~rl9.fJs8s nicht nehr im ~!.mte befand, da Gie rlurch 

die ~,8Cip,run.:.; ..,nislinz.; :J.b~(:Jlöst ',','urJe. Diese y;uruß slJiiter 

(1 u r c h 8 i :1 u n \' (J r •. 8.1 tun " ~;; r::,. t er 8 0 t z t. Die D eu t s c he ü e i r i e-
~. ~ 

r unG S '3.11 ::t 1 :-,) 0 i Yl der HG ~ i er U TI t: };~) L'/:l8. r d sv 01 dei n 8 f 8 in J-

:..: i u c 11 e n V 0 1 ~~ 1:: 0 i 11 ü Fe i n d ~,; c 11 ~ f t b e s t ün cl e • 

:-)elbst 1'181m man in dom J~r1aGG des Führers 

vom ~~4. LJ..!ril 1::1!100 eine Verlautbarung sehen \lollte, dass 

r",~ l' c' .... ]1 ',r l.J _, ..::J v v_l '-i ') 1" ,- I e" ~. s C '1'1 J n .';' 81' C 11 )' 1 ,_ ",._ _ "u , t , .L l • l.l ' 1 C. 

80 ist diese ~rklü.run/~ 
u 

vold '.lUS30r l.J'.U1JG:3 ~ing uln1 d~-tl!J.i t ihre lLet,;ieruncst;ewchäfte 
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auch in dem rostlichen Hor\lecen nicht mehr eusUben konn-

t e. l:l i TI d P, t: t e n 8 ~3 e i t J U 11 i 19 1-0 P1 U ~: 8 No I\'l' 8 c..: e n als " b e f r i e _ 
. . .~, ....', " 

_.~~. 

det
ll 

'und r]I3Y ~'~rioLSI,UJt:..<lld ,':J.ls boon'lGt anGeGeben werrlen. 
-,' .. 

",UraG r1C,TI rl(m 2;o;.;entoili.:..:;eTI :3tall1]yunkt vertreten, so 

~lisste nach 8eenJi~unc des Xrioces mit England ein Frieden 

"1st sicher :in~ul1(lh!:!8n, a:J.~s dio Leichsrot;ierung diesen 

0t;ü1dl;unkt llicllt veLtri tt, Gondern ein sOGenannter Frie­

Gon S :J C 11 1 U S ß ~ \, i u eh 8 n i; G u LJ eh 1 u n (1 . un d lJ 0 T\I' e G en ni ch t mehr 

ota.ttfinc1en ~::ird, 1,'/ei1 ein ~.~rieb nicht besteht. 

lJ~1'3S die .i.leichsye,tierune selbst diesen 
U u 

~tandvunkt vortritt, ergibt sich schon aus der Tatuache, 

dass sie in l:;on~'eLell ,/erbunGen für die norweGische LeGion --------. .. -... _ .. _---_ ..... _. ' .... , 

z UL: G 1 a S 8 e n 11 9. t. Die sen 0 r','! e Gis c 11 e L e CIo'Y1KIrin pf"i--he ki:iiliit': 

lich Jchulter an Jchu1ter ~it Jen deutschen Truppen gegen 

Sowjetrus21and. Dastündo noch der Kriegs~ustand 'nach An­

sicht der f~;,outscl1en ~{eich8reci8runc;, so vläre die norwe­

Gische .:..ecierurJ;:; I~dt der 00wjet-LJnion verbündet. Es ist 

aber völ1~er:(Gc1'.tlich . L:ln tl\ö.C 1 ich , c.1ass Jie ilngehörigen 

eines ~9.nr1e8, "Glcher.~ sich !!:it UeutJchlund im K~iet;sZu8tflnd 

befindet, C1.nf deutt-;;cher ,3eite G0..;:en einen Verbündeton der 

eicenen lLe~lOnHj~ ~:Ü:.1l?f8n. 

Das .'~rGebnis 1liGser ~lusfUhrunL:en ist also J 

dass 

niGLals (;oherrucllt h:3.t oller ~;mll 1:1 jYlf1fH;ten jetzt nicht IJehr 

herrscht. IHfolcetJesGen ist die norr.reCische Flagge koino 

f eindl ich 0 l,'l,:t ',(l'8 im ::)i nne c1 88 i1rt. 10 .1;')0. ~ I...;U 

IV. 
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~,:regger" -.~ircl von den unterzeicbneten Anwälten nicht ver­

treten. Infolgedesseri bedarf es keiner Prüfung, ob die 

1adune feindliches Uut ist. Ein neutrales ~chiff verfällt 

nicht dadurch der ~e8chlaGnahme)da8s es Feindgut an Bord 

.hat, sondern es muss auch die weitere Voraussetzung gege­

ben sein, d9SS Jus feindliche Uut als Banngut im Sinne 

der Artikel ~2 und 24 PO. an~uGehen ist. 

Die Ladung b8st~nd aus }alöl. Walöl flillt 

nicht unter die Liste des unbeuingten Bannguts. ßS handelt 

sich aber ir:l votliegenden Fall auch nicht um bedingtes -_ ....... -... ,. 
Bsnncut , '~8il bedingtos Banncut nur solche Waren sind, 

;-lelcllG fFr Jen G-ebrauch der feincllichsn ~trei tmacht oder 

Jer Vsr.'.al tnu:;sste11s des feindlichen Staates bostimmt 

sind. Diese 1orau8setzung muss der lleichskommissar beim 

J.irisenhof b8 .. eisen • ..:~us asn l)8.l--, ieren des D. "OIe -.,egger" 

ereibt ~~ich Hber, U~U3S die .wCl.dung ·~;~8.löl nach SUd8.!l1erika 
.J 

bostilr:.iut W9.Y, al l 30 nicht n8.ch einem feindlichon lJunue 

odoy einoy 'feindlichen VeYDa1tulltsstelle. Hieran ändert 

auch nicbts dia :L\ltS8.chs, dc'.ss Befrachter die Norr/eSian 

>.;;h i 1-' 1) inG :1 n cl '.L' rad 8 .. i l3 S i on i n ~Ol'l (1 0; -'ist ;---(1 e-nn---(j~j"ko mut t J 

\.:Le boyeit'3 obGn unC;8führt, nic;lt ddrauf an, wer der 

·'''1·\·O'1+ij!'l·~j' (10r ':11") ist. son,"lern darauf, lielcher Be;3tilli~ J.J L .L U \. ~ .-. u " V I 

lllunGGort v 0 f ;-' .; f:; 011 f) 11 
'-J 

ißt. 

v. 
:':8 ist fern r3Y ::.n h<JrE8~:uichtit:en, daSS der 

DoutHchn .~; n:2<lll[1to '118 J30voll 1n jchti: ·ter des Deutcchen 
~ .. 

j~eicllG~) v-.Q!l 110[;1 i,O()r1A:((~iverb:_ü!d vorlcU1[;t hat, (Ja~G er an 
-~·_---"""····~~_·_--"'----"'·"""'·-"-"'~'I1"'" . 

~'.11G- Jcldffe, '.:ole;],; U11tur nOY\ieL;i~3cltnr PlaGce führen, 

o 1 TI 0 . ~ u f f 0 r d fl ru 11 ~ e r ~ (; 11 unI :3. : 3 ~] e n 8 0 11 t e , l1 0 n ni ich::.:; t e n 

, 
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neutralen Hqfen anzulaufen und dort zu verbloiben. Dieser 

LufforclorUllt:; ist rlor nOr\y(30 ische ~ioederoiverband nachge-
. '" ",." '~'." .. 

1.:0r:!Eon. '::r ll.'~ t,lU~li t ~l i. ch in loyaler ':,' eis eden Jl.no r unun-

~Gn der ;ieut':lchen .:ieichsre;.;ierung gefUgt. 1.'enn llie im 

.1'1. usland e ~) ich be find enden' no rr/sei schen Schiff e di 8f.i er 
'-' 

':l,uffordefilJlL llic~lt oLler nur zum Teil nachgekommen. sind, 

so trifft hier8:n-'\~elre'r' den ~~·~;~~gi~·~~l~n. Jieedereiverba~d 
noch SOlTIG Mi tc;lieder ~.i~,",Y.q.~.?J!huldGn-. Getroffen wird 

, i 
I ~ber (lurch oino nvtl. l,)riBonrochtliche Beschlat;n8.hme c 

/ ./ /' , - ~,~ r' ... /v· 

::.., ," r .>~' • .., 
.\ . . 

\ ni c h t cl i (3 ~\ e gi e ru nß Ny::; aar d s v 01 d , 80 nd e rn a 118 in der 

~~oodor, ~9leh8r loygl sohandelt hut und welchen keine 
t . 

...ichuld l1::~'f'~lD trifft, rl~HHj dus ",:tl.lf8.n~mutter8chiff "Ole 

.:e1!;)'or ll onL:',l;'üll seinen ~l.n\!GiGun)-.~on keinen neutralen 5 ... .., ~ ....... '-" 

Lufon t:in:;(~l8.ufen, son<lern vlei ter Fahrten auot;oführt hat • 

.... ueh cJiest3 r.~"J.t88.ehe ,,;irl} !.Jan berücl:dichticen mU8ssn. Dos­

halb darf nic 1lt; untaruchi3uSll i':erden zl,"iischen' solchen 

Jchiffen, ~81chG sich ~.Zt. der deutschen Besetzung in 

[1en n01'\',[1 ·'L.JcL el'l 1.~if8n hof2,ndsn oder aorthin ~urUckk8hr-
~ ... 

~. ten, un<1 S(jlchQn~chiff8n, v!elche uer 11ufforderune des 

heerl.8roi vorh'.u1.(1os nicht n~lchCGk.qm!·'1l1n sin(1. Es 't.'ird bo-

antr8~t, 

der J~ntr3.Gut8118rin für das .T9..1fang­

mutterschiff "Ole ',':e[;~ertl einon (1em 

.. ort des Jchiffo8 entsl,)rechondon Geld­

hotr:lg COTrti.Lss ~'l.rt. 70 ?GO. zuzu-

~~ l' r 0 e lJE3 n • 

Für Jie .:.n tra;:sst oll ar in 

D1!ß~~ 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



• 

Schön & PflOger 
Hamburg 1 

Alatortor 1, Thalillhor 

Hamburg, den 14. Juli 1942 

FlitrnlDreClh.rt Samm.I-Nr. 33 66 1515 

OPH/E 66/42("01e Jegger") 
67/42 ( "Tor 1 yn ") 
68142("Pol 8") 
69/1/2 (" Pol 10") 

An den 
Oberprisenhoj Berlin, 

BerujunqsbegrUndung 
in Sachen 

-_ ........... -_ ... _-
'Jberp ris enh'ö"f" 
~. ,,' 1S 'Ul1 Ö/'2 -,118.:1.1

, ,~. ~,'t 

B e r 1 i n w. 35 

Tiergartenstras~e 14 

b~tr. das ./aljangmutterschijf "Ole i?egger" und 
die Fangboote "Torlun", "Pol 8" und "Pol 10". 

69 

Zur Begründung der Berufung beziehen sich die Beteilig­
ten allen Umfangs auj ihre Anträge und Schrijtsätze, die im Ver­
jahren /Jor dem Pri$enhoj Hamburg. eingereicht wurden. Der gesamte 
in Bezug genommene V9rtrag ini rd hierdurch erneut /Jorgetragen. 

Die'Einziehung kann nicht aUf Art.10 PO gestützt werden, 
we'i] die norwegische Flagge nicht als feindliche anzusehen ist. 

Für die Fes ts te llung jeindsel iger [In terstiltzung, beZLD. 
dass sich die SChifje unter jeindlichen Befehl gestellt hätten, 
fehlt es in tats~chlicher Hinsicht an ausreichender BegrünCung. 
Sowei t der Reichsko.r:'lmissar diesbezügl ich Behauptungen aujgestell t 
hat, er.nangeln diese Behauptungen des hinreichenden Beweises. 

Uß., ~. /f. / 
([~ , 1· ~1... 

-..)1; • 
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Der Reimskommissar 
.. bei dem Oberprisenhof 

Berlin W 35, den 19. Oktober 1942 • 
Tiergartenstraße 14 
Fernruf 229806 7 1 

RKO 1852/11 B.-Nr .......................... . 
(Bitte In der Antwort vorstehendes Geschäfts. 
zelmen. das Datum und kurz~n Inhalt anzugeben) 

An den 

Oberprisenhof 

B E R L I N W 35 

Tiergartenstr.14 

. _. __ . .. _ ....... _--
c) bc rp ri s r~nhof 
E:11D.: cl. . 2"!.C,!n:i9l~2 

, ! ':11 - [. -, - II ,\t'" '. - A r'l I ••• : L \", I .... [, 1-\ I. 
!:.:.::.:..._--_._-~ 

lt(~j, 

Betr.: OPH/E 66-69/42 (Ote Wegger u.a.) 

--,.. / 
;'(~ ·5-

Auf den Schriftsatz der Beteiligten vom 14.7.42 wi'rd 
folgendes erwidert: 

Vlie in dem Urteil des Prisenhofs Hamburg vom 19.12.41 
festgestell t ist, fuhren die hier in Betracht kommenden Sc'h1ife 
"OIe Vfegger", UTorlyn", "Pol 8" und "Pol 1011 für die Norwegian 
Shipping and Trade Mission in London. Hieraus hat der Prisenhof 
Hamburg mit Recht gefolgert, dass die Schiffe sich damit unter 
feindlichen Befehl gestellt und feindselige Unterstützung began­
gen haben. Im übrigen wird hierzu auf die Urteile des OPH in 
Sachen betr. die norwegischen Dampfer "Solglimt" und "Pelagos" 
Bezug genommen. Nach diesen Urteilen des OPH kann kein Zweifel 
bes tehen, dass auch hier ei n :B'all feinds e liger Unterstützung 
vorliegt. Die Beteiligten haben keine neuen gegenteiligen Ge­
sichtspunkte geltend gemacht. 

Ich beantrage daher, 

tf:fL.t~'f.~~.-- ,. " die Berufung der Betei ligten gegen das Urte il des 
O&1-::.":·'~ .,' '. Prisenhofs Hamburg vom 19.12.41 als unbegründet 

v" / ~/ . .i?zurUCkzuweisen. 

(';..f.A~~·i~f~. - (,:" 
, Al1:t;;:; ~"qa.;:L~ ~~r/.~ rJl ... /.. 

"'//,) t-LI'_ ./ ~.~ r-t· ~ 'I~A • . r;,,-~/~ ~ .J;.~~~,{~((f..,~/s):I.' ~.',' "_~;'(\'. 
,,~. .l ~ lf, . < k I1 ./ . . ~W~/// 

'/4lJ~1rv.j~J:l}~tJlk~f. i -F/i/f/Vt -
1}f 7J((o <!?--, l<f .• ~ (~.,.& ~/a..Jt:-04 

.' ~~~~~~1~ 
v' 1. ) 1lId. ~ ~ 1'1 /A . .L f. ~~. .,: ,', : .. ~... .., . 

'I, / fit. ~ ?(-: ff. 1,'fZ. ~I ~l,I.-f'~. l'Ivt..·' ,. 
):'~. '. 

ODfi /,: /, i Iy; I~ !JA ~J: ~/lA~ ~ } 
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Beglaubigte Abschrift 

.0 b er p r iJ e nll 0 f 

ZSm mamen bes 1)eutfdJen mo[fes! 

OPH/E 66-69/42 (flOle Wegger" uoa.) 
Verkündet 

am 18. Dezember 1942 
q.roth, 

ProtQkollführer. 

In der Prisensache 
betreffend 

80 

das Walfangmutterschiff "OIe Weg ger n 

und die dazu gehörigen Fangboote " Tor 1 y m ., 
" Pol VIII" und n Pol X" 

hat der Oberprisenhof auf Grund der mündlichen Verhand­
lung vom l~. Dezember 1942 unter Mitwirkung 

1. des Präsidenten Dr. Kriege, 
2. des Prisenrichters Dz. Bruns 
30 des Prisenrichters Dr ,. Kraske 
4. des Prisenrichters Vizeadmiral Schüssler 
5. des Prisenrichters WOlff 

auf die Berufll.ng der F:ilrmen Aktieselskabet "~rnen" 
~/S Thor Dah1) in Sandefjord, Bryde & Dahls 
Hvalfangerselskap Ais (Ais Thor Dahl) in Sandefjord 
und Hvalfangerse1skapet "Polaris',f Ais in Nanset 
b/Larvik für Recht erkannt: 

Die Berufung gegen das Urteil des Prisenhofa 
Hamburg vom 19.Dezember 1941 wird zurückgewiesen. 

Gründe 

Stiftelsen norsk Okkupasjonshistorie, 2014

SNO



-·,2 -

G r ü n d e 
======:::;;====== 

I. Zu den Schiffen der no'rwegischen Handelsflotte ,die 

sich zur Zeit der Besetzung Norwegens durch die deutschen 
Truppen nicht in den norwegischen Heimatgewässern befanden, 
gehörten auch die Walfangmutterschiffe "Solglimt" (12 246 BRT), 
"pelagos" (12 OB3 BRT), "OIe Wegger" (12 201 BRT) sowie eine 
Reihe von Fangbooten. Alle diese Schiffe standen im Eigentum 
von Reedereien, die im besetzten Norwegen ihren Sitz haben. 
Sie wareri ab~r nach d~r Besetzung Norwegend, wie auch andere 

• • .... • • • 4 • • • .". •• • • ' •• _ 

dahin nicht zurückgekehrte Teile der norwegischen Handels-
flotte, von einem unter der F~rma "The Norwegian Shipping .,.. 
& Trade Mission" in London gegründeten Unternehmen zur Be­
reederung übernommen worden. Von diesem Unternehmen wurden 
sie zu einer Flotte zusammengestellt und auf Walfang in die 
Antarktis gesandt. Sämtliche Schiffe führten die norwegische 
Flagge. Am 14.Januar 1941 wurde ,die ganze Flotte in der 
Antarktis von deutschen Seestreitkräften aufgebracht und nach 
Verlust einiger Fangboote später in einen Hafen des deutschen 
Machtbereichs eingebracht. Die Dampfer "Solglimt", "Pelagos" 
und "OIe Wegger" hatten bei der Aufbringung Ladungen von 
Walöl an Bord. Die Fangboote hatten keine Ladungen. Unter 
den Sohiffspapieren wurde bei den Dampfern "Solglimt" und 
"OIe Wegger" je ein am 20.August 1940 von dem britischen 
Schiffahrtsminister ausgestellter sogenannter Ship warrant 

(Schiffspass) vorgefunden. 
Uber die Schiffe der Walfangflotte und ihre Ladungen 

sind prisengerichtliche Verfahren eingeleitet worden. Diese 
haben hinsichtlich der Walfangmutterschiffe "Solglimt" und 
"Pelagos" und der zu dem letztgenannten Schiff gehörigen 
Fangboote mit den Urteilen des Oberprisenhofs vom B.Mai 1942, 
durch welche die auf Einziehung der Schiffe lautenden Ur-
teile des Prisenhofs Hamburg bestätigt worden sind, bereits 

ihren Abschluss ·gefunden. Das 

, 
~. 
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Das vorliegende Verfahren betrifft den Dampfer 
"OIe Wegger" und seine Ladung sowie die zu ihm gehörigen 
Fangboote "Torlyn" (247 BRT), ,"Pol VIII" (298 BRT) und 
"Pol X" ('54 BRT). 

81 

In diesem Verfahren meldeten sich als ,Beteiligte nur 
die Eigentümer der Schiffe, nämlich die Firma Aktieselskabet 
"~rnen" (AiS Thor Dahl) in Sandefjord für den Dampfer 
"OIe Wegger", die Firma Bryde &; Dahls Hvalfangerselskap 
AIS (AiS Thor Dahl) in Sandefjord für das Fangboot "Torlyn" 
und die Firma Hvalfangerselskapet "Polaris" AiS in Nanset 
b/Larvik für die Fangboote "Pol VIII" und "Pol X". Sie be­
antragten, die Schiffe freizugeben; sie stellten weiter Ent­
~chädigungsansprüche und verlangten auch, daß dem Reich die 
Verpflichtung auferlegt werde, ihnen die notwendigen Kosten 

zu ersetzen. Zur Begründung ihrer Anträge machten sie geltend. 
Das Walfangmutterschiff "OIe Wegger" und seine Fangboote 
seien keine feindlichen Schiffe. Andere Gründe, die eine Ein­
ziehung rechtfertigen wUrden, lägen nicht vor. Die Ladung 

des Dampfers "OIe Wegger", die lediglich aus Walöl bestanden 
habe und nach Südamerika bestimmt gewesen .sei, stelle kein 
Banngut dar. 

Der Reichskommissar bei dem Prisenhof Hamburg trat 
diesen Ausführungen entgegen und beantragte, die aufgebrach­
ten Schiffe und die Ladung des Dampfers "OIe Wagger" einzu­
ziehen und die Anträge der Schiffseigentümer zurückzuweisen. 

Der Prisenhof Hamburg erkannte durch Urteil vom 
19.Dezember 1941 entsprechend dem Antrage des Reichskommissars. 
Er führt folgendes aus: Da Ladungspapiere nicht vorlägen, 
k~nne die feindliche oder neutrale Eigenschaft des Gutes 
nicht einwandfrei festgestellt werden; die Ladung des Dampfers. 

"OIe Wegger" sei daher nach Artikel 8 Abs.2 der Prisenordnung 
(PO) als feindliche zu behandeln. Der Dampfer und die Fang­
boote seien entgegen der Aufforderung ihrer eigenen, in 
Norwegen sitzenden Reedereien, in die Heimathäfen zurückzu-

kehren 
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zurüokzukehren oder neutrale Häfen anzulaufen und dort zu 
verbleiben, tür eine in England ansässige Gesellschaft ge­
fahren, zu der Mitglieder der früheren, mit England ver­
bündeten norwegischen Regierung 'gehörten. Sie hätten sich 
dadurch unter feindlichen Befehl gestellt und feindselige 
Unterstützung im Sinne des Artikels 38 Ziff.3 PO geleistet. 

Gegen diese Urteil haben die Eigentümer der Schiffe 
Berufung eingelegt, soweit ihre Anträge auf Freigabe zurüok­
gewiesen worden sind ~d auf Einziehung der Schiffe erkannt 
worden ist. Sie beantragen, das Urteil des Prieenhofs Hamburg 
aufzuheb~n, und wiederholen im übrigen ihre bereits in erster 
Ineta~z gestellten Anträge. Zur Begründung des von ihnen ein- ~ 
gelegten/Reohtsmittels beziehen sich die Beteilie;ten auf ihr 
Vorbringen in erster Instanz. Sie machen weiterhin noCh gel- . 
tend, daß es für die Annahme einer Unterstellung der Sohiffe 
unter feindlichen Befehl und damit für die Feststellung feind­
seliger Unterstützung in tatsächlicher Hinsicht an ausreichen­
der Begründung fehle. 

Der Reiohskommissar bei dem Oberprisenhof beantragt, 
die Berufungen zurückzuweisen. Die Einziehung des Dampfers 
ROle Wegger R und seiner Fangboote sei, so führt er aus,sohon 
deshalb gerechtfertigt, weil die Schiffe für die Norwegian 
Shipping and Trade Mission in London gefahren seien. ~us die­
ser Tatsaohe habe der PrisenhofHamburg mit Recht gefolgert, 
daß sioh die Schiffe unter feindlichen Befehl gestellt und 
feindselige Unterstützung begangen hätten. Dies entspreche 
auch der Entscheidung des Oberprisenhofs, die dieser in den . 
Urteilen betreffend die Dampfer "Solglimt ll und nPelagos" 
vom 8. Mai 1942 getroffen habe • 

. 11. Die zulässigen Berufungen der duroh die Schiffspa­
piere als Eigentümer der Schiffe ausgewiesenen norwegischen 
Reedereien sind form- und fristgerecht eingelegt und begrün­
det worden. Sie können jedoch keinen Erfolg haben. 

Der Ta~bestand der feindseligen Unterstützung im 
Sinne des Artikels 38 Ziff.3 PO ist im vorliegenden Fall 
daduroh erfüllt, daß die Schiffe, die für die Norwegian 

Shipping 

• 
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Shipping and Trade Mission in London gefahren sind, der 
Kontrolle der britischen Regierung unterstanden haben. 

82 

---~.-

10 Wie im vorigen hat die britische R~gierung auch im 
jetzigen Kriege, und zwar bald nach Beginn der Feindselig­
keiten, Maßnahmen getroffen, die - über die aus dem Banngut-
recht folgenden Befugnisse hinausgehend - dem ~wecke dienen 

.sollen, die mit der Verhängung der Blockade beabsichtigte 
weltwirtschaftliehe Isolierung des Deutschen Reichs mög­
lichst vollkommen zu gestalten und die durch die deutsche 
Gegenblockade erheblich gefährdeten eigenen Warenzufuhren 
möglichst zu sichern. Zugleich wollte die britische Regie­
rung auch ihre zur Überwac,hung des Welthandels eingesetzten 
Seestreitkräfte nach Möglichkeit entlasten. 

Im Mittelpunkt 'der zur Durchführung dieser Absichten 
erdachten Maßnahmen steht das mit Wirkung vom 1.Dezember 1939 
eingeführte Navicert-System. (näheres hierüber und zum Fol­
genden bei Bruns "Der britische Wirtschaftskrieg und das 
geltende Seekriegsrecht"9 Berlin 1940, und bei Stödter 
"Handelskontrolle im Seekrieg"9Hamburg 1940). Das Navicert 
ist ein in englischer Sprache abgefaStes Papier, dessen 
Ausstellung für bestimmte Güter, die verschifft werden sollen, 
bei der für den Abgangshafen zuständigen britischen diplo­
matischen oder konsularischen Vertretung zu beantragen ist. 
Der Antrag wird alsdann dem britischen Minister für Wirt­
schaftskriegführung zur Entscheidung vorgelegto Dieser hört 
weiter die britischen Vertretungen in den Löschhäfen und 
trifft seine Entscheidung auf Grund der Erwägung, ob die Ver­
schiffung unter dem Gesichtspunkt der britischen Wirtschafts­
kriegführung unbedenklich ist oder nicht. Fällt die Entschei- . 
dung zustimmend aus, so wird der Antrag von der britischen 
Vertretung, bei der er gestellt worden ist, mit Genehmigungs­
vermerk und Siegel versehen. Das so zustande gekommene Na­
vicert deckt dann die Ware, für die es ausgestellt ist. Hat 
das Schiff nur Güter an Bord, die durch Navicerts gedeckt 
sind,so kann für das ganze Schiff ein Schiffsnavicert be-

antragt 
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beantragt und ausgestellt werden. 

Schon das Einzelnavicer~ gibt dem Inhaber eine Gewähr 
für wesentliche Erleichter~ngen bei der Kontrollierung des 
S~hiffes auf hoher See wie bei dem etwa notwendig werdenden 
Anlaufen eines britischen Kontrollhafens. Es dient aber auch 
sehr wichtigen britischen In~eressen. Denn bereits bei der 
P:Mifung des,Antrags auf A~sstellung eines Navicerts können 
die damit befaßten britischen Behörden sich wertvolle Kennt­
nisse über Zweck und Ziel der jeweils bevorstehenden Einzel­
reise verschaffen. In verstärktem Maße trifft dies bei dem 
Schiffsnavicert zu. Es hat praktisch die Wirkung eines Ge­
leitscheins, der dazu bestimmt ist, das Schiff sicher durch ~ 

die britische Banngutkontrolle zu führen. Außerdem haben die 
bri tischen Behörden die Möglichkei t·~ i~re Vorprüfung nunmehr 
auf die Gesamtladung des Schiffes zu erstrecken. Die weitere 
Prüfung auf hoher See oder im Kontrollhafen braucht dann nur 
noch festzustellen, ob das Schiff und seine gesamte Ladung 
durch Navicerts gedeckt sind. Für die britische Kriegsflotte 
bedeutet das aber eine fUhlbare Entlastung; denn das anhalten­
de Kriegsschiff wird sehr bald für weitere Aufgaben ~ieder 
frei 0 

Indessen stand es zunächst im Belieben der Reedereien, 
derartige Navicerts (Einzel=- und Schiffsnavicerts)nur für 
eines oder einige ihrer Schiffe ausstellen zu lassen, mit 
anderen Schiffen jedoch Reisen ohne Navicerts auszuführen, 

wenn sie es in Kauf nahmen, sich den mit den Überwachungs­
maßnahmen der britischen Seestreitkräfte zusammenhängenden 
Unbe~uemlichkeiten und Reiseverzögerungen auszusetzen und 

sich gegebenenfalls auch mit dem Risiko einer Aufbringung 
abzufinden. 'Auf diese Weise war es möglich, daß eine Reede­
rei diejenigen ihrer Schiffe, die von den britischen Behörden 
nicht mittels des Navicert-Systems kontrolliert wurden, auch 
zu Fahrten einsetzen konnte , die nicht durchaus den bri­
tischen Inter~ssen entsprachen. Um 'das für die Zukunft un­
möglich zu machen und um zugleich die nichtbritische Schiff-

fahrt 

.. 
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S,chiffahrt noch mehr als bisher zum Vorteil der bri tischen 
Kriegswirtschaft auszunutzen 1 erschien das bisherige Na­
vicert-System nicht ausreichend. Mit Wirkung vom 1.August 1940 
wurde daher auf Grund der Order in Council vom 3l.Juli 1940 
- Statutory Rules and Orders 1940 Nr. 1436 - die von der 
bri tischen Regierung verhängte Handelssperre erheb,lich ver­
schärft. Es müssen nunmehr alle Schiffe, welche die ~ür das 
Deutsche Reich und 'für Italien wichtigen Routen befahren, 
Schiffsnavicerts haben 1 wenn sie sich nicht der Gefahr der 
Aufbringung aussetzen wollen. Hiermit hängt eng zusammen die 
zugleich erfolgte Einführung der sogenannten Ship warrants 
(Schiffspässe ). 

Das Ship-warrant-System bringt den nichtbritischen 
Reedern 1 um sie für den Anschluss an dieses System zu ge­
winnen, zwar sehr bedeutsame Vorteile und Vergünstigungen. 
Denn der Besitz eines Ship warrant gewährleistet ohne weiteres 
die allgemeine Zulassung des Schiffes zu allen Einrichtun­
gen, die für die britischen Schiffe geschaffen sind, wie 
Kaianlage n 9 Lagerhäuser, Einrichtungen für die Ure rnahme von 
Kohlen 9 für die Ausführung von Reraraturen usw&. Auf der ande­
ren Seite haben aber die Reedereien 9 welche die Ausstellung 
eines Ship warxant beantragen, sehr weitgehende Verpflich­
tungen zu übernehmen. Sie haben sich für alle ihre Schiffe 
hinsichtlich der auf den angegebenen Routen zu unternehmen­
den Reisen dem Navicert-System zu unterwerfen und dadurch 
sicherzustellen ~ daß keine s ihrer Schiffe noch zu Fahrten: im 

. Interesse des Feindes benutzt wird •. Entsprechende Verpflich­
tungserklärungen haben sie durch Unterzeichnung eines amt­
lichen Formulars ausdrücklich abzugeben. Im einzelnen ent­
'hält das Formular Erklärungen folgende~_Inhalts: Nach Ziff.l 
und 2 haben sich die Antragsteller zu verpflichten, ihre 
Schiffe ohne britisches Schiffsnavicert auf bestimmten Routen 
nicht in Fahrt zu setzen 9 es sei denn, daß das britische 
Schiffahrtministerium für einzelne ihrer Schiffe eine Aus­
nahme gestattet hat. Ziff. 3 enthält den Antrag auf Aus-

stellung 
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Ausstellung eines Ship warrant, der das Schiff ZQr Teil­

nahme an allen ErleichterQngen ermächtigt, die dem Qnter 
britischer Kontrolle stehenden Handelsschiffsverkehr nach 
M~glichkeit gegeben werden. ZQgleich verpflichten sich die 
Antragsteller, aQf Verlangen alle Einzelheiten betreffend 
Reiseroute und Ladung ihrer Schiffe mitzQteilen. Rach 
Z1ff. 4 übernimmt die Reederei die Verpflichtung, dem 

britischen SchiffahrtsministeriQm Anzeige zu machen. wenn 
aie etwa Schiffe neQ erwerben, in Zeitcharter oder Kon­
trolle nehmen sollte. 

Reedereien, die nicht bereit sind 1 dQrch Beantra-

gung von Ship warrants sich dem Navicert-System v~llig zu •.. 
unterstellen, müssen damit rechnen, daß sie in britischen 
Häfen für ihre Schiffe keine Kohle Qn~ kein Öl mehr er-
halten und daß ihnen dort aQch die Möglichkeit, Schiffs­
reparatQren vorzunehmen, verweigert wird. Über die se Be­
deQtungder EinflihrQng der Ship warrants hat sich der bri­
tische Schiffahrtsminister in seiner vor de~ House of 
Commons am 30.Juli 1940 gehaltenen Rede unmißverstandlich 
wie folgt geäQßert: HIt is not reasonable that these 

facilities shoQld continQe to be freely available to 
shipowners whe do not render commensurate service in re-
tQrn, er those who fail to ~atisfy His Najesty's Govern-
ment that they will refrain frum carrying on trade which 

WOQld be injurious to the Allied war effort". Der bri- .'-
tische Minister fUgt noch hin~Q, daß der Besitz eines 

Schiffsnavicerts nunmehr fUr jede Reise 9 aQf welche das 

Navicert-System überhaupt AnwendQng finde, erforderlich 

sein werde. Uber die Tragwei te der VerpflichtQrlgserklärung 

·gibt ferner aQch ein Artikel der "Timest! AufschIQss,· der 

am loAQgQst 1940 erschienen ist und die damals eingeführ­

ten VerschärfQngen der britischen Handelssperre behandelto· 
In diesem Artikel (im AQSZQg Qnd in UbersetzQng wieder­

gegebene bei Bruns aaO o S. 44) heißt es am SchlQss: "It 

will not be possible for same vessels of a line to 
run with passes and same to try to evade the blockade o 

Failure 

•• 1.·, •.•.• '. · ... ~f'lKlnQ gp ~M .NICJfllII11I'1t UH ..... '_"."A,A~" h." •• -.... -.-.. _-... -.:.~.~~~~-•..•...•.••• 
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Failure to observe the undertaking entered into will render 
the offending ship liable to seizure, and all ships of the 
same line liable to be prevented from trading. " 

Es ist nach dem eben Gesagten allerdings zuzugeben, 
daß der Ship warrant auch im Interesse des Schiffes ausge­
stellt wird, damit diesem von den britischen Behörden und 
Seestreitkräften nicht nur keine Schwierigkeiten gemacht, 
sondern sogar gewis se Vergüns,tigungen gewährt werd.en 0 In 
der Hauptsache stellt sich die Einführung der Ship warrants 
aber als eine Kriegwirtschaftsmaßnahme dar, die den ausge­
sprochenen Zweck hat 9 die Schiffahrt, die noch nicht in 
britischer Hand ist 9 in einem tunliehst weiten Umfange 
unter britische Koptrolle zu bringen. Dabei handelt es 
sich natürlich nicht darum 9 die Ausübung solcher Kontroll:: 
und Uberwachungsmaßnahmen sicherzustellen, die von den See­
streitkräften der, Kriegführenden regelmäßig gegenüber allen 
Schiffen, die ihnen begegnen, angewendet werden und die le­
diglich auf der Tatsache beruhen, daß jene Seestreitk~äfte 
in gewissen Meeresteilen patrouillieren. Die Kontrolle,die 
mit der Einführu~g der Ship warrants erreicht werden soll, 
ist gänzlich anderer Art. Sie bezweckt nicht die mit mili­
t~rischen Mitteln zu erzwingende Verhinderung einer einzelnen 
Reise, sondern die planmäßige Unterstellung des gesamten 
Schiffsverkehrs einer Reederei unter die britische Aufsicht

9 

durch die gerade di.e Anwendung mili tärischer Machtmi ttel 
im Einzelfalle ganz oder teilweise entbehrlich gemacht wer-
den sollo Sie soll. den britischen Behörden bei Schiffen 

einer Reederei 9 die sich dem Ship=warrant-System angeschlossen 
ha t ~ die 1löglichkei t gewähren 9 jede Fahrt schon im voraus 
dar~ufhin zu prüfen 9 ob sie im Hinblick auf die Pläne und ,I 
Ziele der eigenen Kriegführung und Kriegswirtschaft bedenk-
lich oder unbedenklich oder etwa ~ogar nützlich ist

9 
Qnd \ 

dami t maßgeblichen Einfluss allf das Progran::::..c der Fahrten I 
dieser Schiffe ZQ nehmeno Eine Kontrolle solcher Art ha t'! 

aber --
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aber die Bestimmung des Artikel 38 2iff. 3 PO jedenfalls 
, 

1m Auge. Ein Schiff, das ihr unterwbrfen ist, fördert und 
erleichtert gerade dadurch die militärische und wirtschaft­
liche Kriegführung der feindlichen Regierung und leistet, 
vorbehaltlich ganz besonderer Umstände im Einzelfalle, 
feindselige Unterstützung. 

2. Für den Dampfer "Ole Wegger" ist nun ebenso, wie 
für den Dampfer "Solglimt", dessen Einziehung der Ober­
prisenhof durch das schon erwähnte Urteil vom 8.Mai 1942 
bestätigt hat, von dem britischen Schiffahrtsminister sm 
20.August 1940 ein Ship warrant ausgestellt worden p der 
sich bei den Akten befindet. Unter den Papieren der dem ~ 

Dampfer "OIe Wegger"beigegeben gewesenen Fangboote sind 
. keine Ship warrants gefunden wordeno.Die von der Norwegian 
Shipping and Trade Mission für die Dampfer "Solglimt" 

,und "OIe Wegger" bei Beantragung der Ausstellung von 
Ship warrants für diese Schiffe übernommenen Verpflichtun­
gen beziehen sich aber, wie aus den Darlegungen unter 1 
erhell t, auf alle von die sem Unternehmen bereederten 
Sohiffe. Auf die Ubernahme dieser Verpflichtungen nehmen 
die für die Dampfer "Solglimt" und "OIe Wegger" ausge·­
stellten Schiffspässe auch ausdrücklich Bezug. Denn es 
heißt dort: "This Warrant .... certifies that an under­
taking has been given by the Owners, Managers, Time 
Charterers and accordingly the vessel shall have Bccess 
to available commercial shipping facilities under British 

-
Control". Das Walfangmutterschiff l'Ole Wegger" und seine 
~angboote sind daher ebenso wie dj.e anderen von der Norwegian 
Shipping and Trade Mission bereederten Schiffe im Sinne 

. des Artikels 38 2iff. 3 PO der Kontrolle der britischen 
Regieiung unterstellt gewesen. Sie haben damit feindse­
lige Unterstützung geleistet. 

3. Besondere Umstände, die etwa eine andere Beur­

teilung rec~tfertigen könnten, liegen nicht vor. 1m Gegen­
teil 
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Gegenteil: Die Norwegian Shipping and Trade Mission hat un­
bestritten ihren Sitz in London. Sie bezeichnet sich, wie 
der Oberprisenhof aus den bei den Dampfern ~Solglimt" und 
"Pelagos n vorgefllndenen Papieren festgestellt hat, allf den 
von ihr verwendeten Briefbogen als "Established by authority 
of the Royal Norwegian Government" 0 Welche Persönlichkei ten 
bei ihrer Gründung beteiligt gewesen sind und welche Rechta­
form sie hat, ist ohne Belang. Jedenfalls geht die Gründung 
auf eine Initiative der ehemaligen königlich norwegischen 
Regierung zurück und hat offenbar den Zweck, den dem Zugriff 
der deutschen Seestreitkräfte entgangenen Teil der norws­
gischen Hs.ndelsflotte tunliehst restlos der Krie gsversorgung 
Großbritanniens und seiner Verbündeten dienstbar zu machen. 
Schließlich i~t Zll beachten~ daß auch der für den Dampfer 
"Ole Wegger" allsgestellte Ship warrant~ ebenso wie der des 

Dampfers "Solglimt"~ keine Be6chr~kung auf eine bestimmte 
Geltungsdauer enthält und daß das Schiff in ihm als "AlllE!d 
vessel" bezeichnet wird, ein Umstand, dem angesichts der 
von der Norwegian Shipping an~Trade Mission eingegangenen 
Verpflichtllngen auch für die Schiffe der Walfangflotte,fUr 
die keine besonderen Ship warrants allsgestellt worden sind, 

Bedeutung zukommt. 
Alle diese Tatsachen geben den Verpflichtungen, 

welche die Norwegian Shipping and Trade Mission dem bri­
tischen Schiffahrtsministerium gegenüber'eingegangen ist, 

eine Tragweite, die noch über diejenige hinausgeht, die . 
nach den Darlegllngen llnter I einer Unterwerfung unter das 
Ship-warrant·-System sonst zllkommt. Ist schon auf Grllnd der 
Verpflichtungserklärungen, die vor Ausstellung eines Ship 
warrant abgegeben wernen müssen, das britische Schiffahrts­
ministerium in der Lage, zum mindesten jede ihm nicht ge­
nehme Reise der von dem Antragsteller bereederten Schiffe 

zu verhindern, so haben die besonderen Verhältnisse,unter 
denen die Verpflichtllngen im vorliegenden Falle übernommen 
worden sind, praktisch die Folge, daß die Schiffe der 

Norwegian 
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Notwegian Shipping and Trade Mission nur noch Reisen unter­
,nehmen können, die dem unmittelbaren oder wenigstens dem 
mittelbaren britischen Interesse dienen. Die Kontrolle der 
britischen Regierung hat hier also solche Formen ange­
nommen, daß die von der Norwegian Shipping and Trade Mission 
bereederten und in Fahrt gesetzten Schiffe nahezu unbe-
)schränkt der bri tischen Kriegswirtschaft zur Verfügung 
stehen, wenn sie nicht sogar als in die britische Handels­
flotte eingegliedert anzusehen sind. 

4. Ob die Eigentümer der, Schiffe von der Übernahme 
der Bereederung durch die Norwegian Shipping and Trade 
Mission und von den seitens dieser Organisation gegenüber ~ 
der britischen Regierung eingegangenen Verpflichtungen 
Kenntnis gehabt haben oder ob die Unterstellung der Schiffe 

-'unter die Kontrolle der britischen Regierung sogar gegen 
ihren Willen erfolgt ist, hat rechtlich keine Bedeutung. 
Nach Artikel 38 Ziff. 3 PO ist feindselige Unterstützung 
schon dann gegeben, wenn objektiv der dort vorgesehene ge­
setzliche Tatbestand erfüllt ist. Subjektive Gesichtspunkte, 
die von dem Nehmestaat regelmäßig auch nur schwer nachge­
prüft werden könnten, sind nicht zu beachten. Das ergibt sich 
nicht nur aus dem Sinn der angeführten Bestimmung~ sondern 
auch aus ihrem Wortlaut. Denn nur in dem letzten der im 
Artikel 38 PO enthaltenen sechs Tatbestände der feindseligen 
Unterstützung ist das Wissen des Eigentümers, des Charterer( 

oder des Kapitäns um die tatsächliche Verwendung des Schiffes. 
ausdrücklich zum notwendigen Tatbestandsmerkmal erhoben wor­
den, bei den anderen Tatbeständen· dagegen nicht. Übrigens 
berücksichtigt auch die Londoner Seekriegsrechtsdeklaration 

von,190 9 das subjektive Moment nur bei dem der Ziffer 5 des 
Artikels 38 PO entsprechenden Tatbestand ihres Artikels 45 
Abs~ -1 Ziff. 2" 

111. Das Walfangmutterschiff "OIe Wegger"und die' 

dazu gehörigen Fangboote "Torlyn", "Pol VIII" und "Pol X" 

unter-

o 
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unterliegen daher in gleicher Weise wie die Walfangmutter­

schiffe "Solglimt" und "Pelagos" und die dem letztgenannten 
Schiff beigegeben gewesenen Fangboote nach Artikel 40 PO 
wegen feindseliger UnterstUtzung der Aufbringung und 'Ein-, 
ziehung. Daraus folgt, daß die Entscheidung des Priaenhofa 
Hamburg, welche die Einziehung bereits ausgesprochen hat, 
zu bestätigen ist, und daß die dage~en eingelegten Beru­
fungen der Eigentümerfirmen zurückgewiesen werden mUssen. 

Kriege 
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